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B E S C H L U S S

aus der Sitzung
des Ortsbeirates Eltville

am Donnerstag, 25. November 2021

Öffentliche Sitzung

3. Aufstellungsverfahren zur Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stel-
lenplan für das Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm 
und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville

(VL-147/2021)

Haushaltsplan und Investitionsprogramm werden von Frau Schüller vorgestellt und ausgiebig disku-
tiert.

Herr Post stellt die Vorlage zur Abstimmung.

Beschluss:
Sie wird bei 2 Nein-Stimmen und 5 Ja Stimmen angenommen.-

I. Haushaltssatzung/Haushaltsplan/Stellenplan

1.
Der vom Magistrat aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für das 
Haushaltsjahr 2022 sowie dem Investitionsprogramm und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Betriebshof Eltville wird in die Stadtverordnetenversammlung gem. § 97 Abs. 1 HGO eingebracht 
(keine Beschlussfassung erforderlich)

2.
Die Ortsbeiräte werden gem. § 82 Abs. 3 HGO zu dem vom Magistrat aufgestellten Entwurf des 
Haushaltsplans 2022 gehört. Die Ortsbeiräte empfehlen der Stadtverordnetenversammlung

Alternative a) den Beschluss des Magistrats-Entwurfs ohne Änderung
Alternative b) folgende Änderungs-Vorschläge des Ortsbeirats zum Entwurf zu beschließen (diese 
sind im Sitzungsprotokoll zu benennen)

3. 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 97 Abs. 2 
HGO den Beschluss des vom Magistrat festgestellten und eingebrachten Entwurfs der Haushaltssat-
zung mit dem zugrunde liegenden Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Alternative a) in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. 
Alternative b) mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen  

4. 
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Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 97 Abs. 2 HGO den vom Magistrat festge-
stellten und eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit dem zugrunde liegenden Haushalts- 
und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs 
(ohne Änderung) bzw. mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen. 

II. Investitionsprogramm

1.
Die Ortsbeiräte werden gem. § 82 Abs. 3 HGO zu dem vom Magistrat als Grundlage für die fünfjäh-
rige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 aufgestellten Entwurf des Investitions-
programmes gehört. Die Ortsbeiräte empfehlen der Stadtverordnetenversammlung

Alternative a) den Beschluss des Magistrats-Entwurfs ohne Änderung
Alternative b) folgende Änderungs-Vorschläge des Ortsbeirats zum Entwurf zu beschließen (diese 
sind im Sitzungsprotokoll zu benennen)

2. 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 101 Abs. 3 
HGO als Grundlage für die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung den Beschluss des Investiti-
onsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 

Alternative a) in der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. 
Alternative b) mit den im Sitzungsverlauf vorgenommenen Veränderungen  

3. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm gem. § 101 Abs. 3 HGO  in 
der Fassung der Einbringung des Magistrats-Entwurfs (ohne Änderung) bzw. mit den im Sitzungs-
verlauf vorgenommenen Veränderungen.

III. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Betriebshof Eltville

1. 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung den Beschluss des 
Wirtschaftsplanes 2022 des Eigenbetriebs Betriebshof Eltville in der gemäß Anlage zum Haushalts-
plan von der Betriebskommission vorgelegten und vom Magistrat weitergeleiteten Fassung. 

2. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 5 Nr. 4  EigBGes den Wirtschaftsplan 2022 des 
Eigenbetriebs Betriebshof Eltville.

Eltville am Rhein, 21.12.2021 F.d.R.d.A.
im Auftrag

gez. Eschborn




